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Bundesland: Sachsen-Anhalt 
Ressort(s): MULE 
Datum: 20.06.2018 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  § 29 (3) (3) Die für die Entlassung 
aus der Überwachung zu
ständige Behörde stellt bei 
einer beabsichtigten Ver
wertung oder Beseitigung 
des künftigen Abfalls zur 
Gewährleistung des Dosis
kriteriums nach § 62 Ab
satz 3 Satz 1 des Strahlen
schutzgesetzes innerhalb 
einer Frist von 30 Kalen
dertagen nach Zugang des 
Nachweises nach Absatz 1 
Nummer 3 das Einverneh
men mit der für die Entlas
sung aus der Überwa
chung zuständigen Be
hörde her, in deren örtli
chem Zuständigkeitsbe
reich der künftige Abfall 

Rechtl./redakt. Für die konkrete Entlassung gibt es nur 
eine zuständige Behörde. 

(3) Die für die Entlassung aus der 
Überwachung zuständige Behörde 
stellt bei einer beabsichtigten Verwer
tung oder Beseitigung des künftigen 
Abfalls zur Gewährleistung des Dosis
kriteriums nach § 62 Absatz 3 Satz 1 
des Strahlenschutzgesetzes innerhalb 
einer Frist von 30 Kalendertagen nach 
Zugang des Nachweises nach Absatz 1 
Nummer 3 das Einvernehmen mit der 
für Entlassungen aus der Überwa
chung zuständigen Behörde her, in de
ren örtlichem Zuständigkeitsbereich 
der künftige Abfall verwertet oder be
seitigt werden soll. 
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verwertet oder beseitigt 
werden soll. 
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